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Beschwerderecht Beschwerdepflicht

Lieber Leser!
Wir leben in einer Demokratie. Hauptmerkmal dieser
Staatsform ist, dass das, was in ihr zu geschehen hat
oder zu unterlassen ist, bestimmt wird von der Mehrheit

der Bürger. Dass die Stimmbeteiligung heute
meistens unter 50 Prozent liegt, ändert nichts an der
Gültigkeit dieses Grundsatzes. Nun gibt es aber
immer wieder Kräfte, die das Mehrheitsprinzip nur dann
beschwören, wenn ihnen das dient. Wo es aber ihren
Interessen zuwiderläuft, verwünschen sie es, bangen
sie um die Rechtsstaatlichkeit.
Ein Beispiel dafür liefert der Heimat- und Naturschutz.

1962 hiess das Schweizervolk mit Vierfünftelsmehrheit

den Verfassungsartikel 24sexies gut. Knapp
fünfJahre später trat das Bundesgesetz über den Natur-

und Heimatschutz in Kraft und wurde das
Beschwerderecht der gesamtschweizerischen Organisationen

ideeller Zielsetzung rechtsgültig. Das alles ist
auf demokratischem Wege zustande gekommen,
beruht aufeinem klaren Mehrheitswillen und giltfür
jeden, der in diesem Staat lebt. Um so mehr erstaunt es,
wie gewisse Kreise immer wieder so tun, als hätte das
Volk nie gesprochen. Sie jammern über den Heimat-
und Naturschutz, jammern über deren Gesetze,
jammern über das Beschwerderecht der ideellen Verbände
und jammern, dass die Gerichte diesen häufig recht
geben. Recht geben müssen! Gipfel solch «rechtsstaatlichen

Geistes»: Man fordert die Eindämmung der
Beschwerdebefugnis oder will sie sogar abschaffen.
Solche Demokraten von Gottes Gnaden kümmern
sich offensichtlich einen Deut um Mehrheitsentscheide,

und sie übersehen auch, dass dort, wo es ein
Beschwerderecht gibt, auch eine Beschwerdepflicht gilt.
Der Schweizer Heimatschutz hat bisher von beidem
massvoll Gebrauch gemacht. Aber er wird immer
dann zu Rechtsmitteln greifen, wenn es das Gesetz zu-
lässt und die Sachlage das erfordert. Denn gerade auf
dem Gebiet des Heimat- und Naturschutzes ist der
Rechtsweg (leider) oft der einzige, um in unserer
Gesellschaft neben den materiellen Anliegen auch den
ideellen zum Recht zu verhelfen.
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